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Mitteilungsblatt
der Gemeinde Brunnen

Ausgabe 06 / 2025

die Weihnachtszeit ist eine Zeit der Besinnung und des 
Innehaltens. Sie gibt uns die Möglichkeit, auf das vergangene 
Jahr zurückzublicken und darüber nachzudenken, was unser 
Zusammenleben in unserer Gemeinde ausmacht.

Mein herzlicher Dank gilt jenen, die sich im vergangenen Jahr 
mit Engagement, Verantwortungsbewusstsein und Einsatz für 
unsere Gemeinde eingebracht haben, sei es in der Verwaltung, 
im Gemeinderat, in den Vereinen oder im Ehrenamt. Ebenso 
danke ich Ihnen allen für Ihr Vertrauen und Ihr Mitwirken am 
Gemeindeleben.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Gerade in einer Zeit, in der Meinungen vielfältig sind, ist 
ein respektvoller Umgang miteinander besonders wichtig. 
Offenheit, gegenseitige Wertschätzung und Gespräche bilden 
die Grundlage für ein gutes Zusammenleben und eine positive 
Entwicklung unserer Gemeinde.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein frohes, besinnliches 
Weihnachtsfest, ruhige und erholsame Feiertage sowie 
Gesundheit, Zuversicht und Frieden für das kommende 
Jahr. Möge uns das neue Jahr weiterhin von Respekt und 
gegenseitigem Verständnis begleiten.

Euer Bürgermeister
Thomas Wagner
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IMMER WISSEN WAS GERADE SO LOS IST IN DEINER GEMEINDE

Die APP versorgt Dich in Echtzeit mit allen Neuigkeiten, die für Dich inter-
essant sein könnten: 
Lokale Nachrichten, Veranstaltungen, Bekanntmachungen, Eilmeldungen 
– mit der APP kommen wichtige Infos aus dem Rathaus und der Verwal-
tung direkt auf Dein Smartphone. 

Die APP bietet auch Vereinen und Unternehmen einen brandneuen Kom-
munikationskanal. So gibt es nicht nur aktuelle Informationen aus dem 
Rathaus, sondern auch Info‘s zu Veranstaltungen etc.  Jeder kann sie indi-
viduell nach seinen Bedürfnissen verwenden und es gibt hier keine Wer-
bung.

Neben der App nutzt die Gemeinde sowie Verwaltung nach wie vor her-
kömmliche Methoden, wie z.B. die Homepage (www.gemeindebrunnen.
de), um die Menschen zu informieren.

HOL DIR DIE APP GANZ EINFACH!!!

Jetzt downloaden: 
Via Appstores 
oder ganz einfach über dem QR-Code

zu den

Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Brunnen werden zu 
diesen Versammlungen recht herzlich eingeladen.

Bürger-Versammlungen
der Gemeinde Brunnen

am Mittwoch, den 4. Februar 2026
um 19 Uhr

in Brunnen, Gasthaus Winkler

am Donnerstag, den 5. Februar 2026
um 19 Uhr

in Hohenried, Feuerwehrhaus

E I N L A D U N G

GEMEINDE BRUNNEN
Thomas Wagner, Erster Bürgermeister

Neues aus unseren Kindergärten!

Ab dem Kindergartenjahr 2026/2027 gelten für die Aufnahme in den Kindergärten Brunnen und Hohenried neue Kriterien.
Die Gemeinde Brunnen informiert Sie vorab mit beigefügten Schreiben:

Liebe Eltern,
in den Kindergärten Hohenried und Brunnen werden die Aufnahmekriterien gemäß § 5 (2) (Aufnahme) der Satzung 
für die Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Brunnen ab 01.09.2026 geändert.

1. Sollte das Kind bereits in die Kinderkrippe in Brun-
nen gehen, muss das Kind einen Platz in den Kinder-
gärten Hohenried/Brunnen erhalten.

2. Sollte sich bereits ein Geschwisterkind im Kindergar-
ten Hohenried/Brunnen befi nden, soll das neu ange-
meldete Kind ebenfalls einen Platz im Kindergarten 
Hohenried/Brunnen erhalten.

3. Es ist auf die Altersabstufung zu achten.
4. Kinder alleinerziehender Elternteile sollen einen 

Platz erhalten (Nachweis einer Arbeitstätigkeit mit 
Stundenanzahl ist zu erbringen).

5. Auch die Dauer der Kindergartenzugehörigkeit soll 
berücksichtigt werden (dies betrifft vor allem „Gast-
kinder“).

Mit freundlichen Grüßen 
Wagner 
Erster Bürgermeister

Störmelder 
Straßenbeleuchtung

Über folgenden QR Code können de-
fekte Straßenbeleuchtungen in der 
Gemeinde Brunnen an die Bayernwerk 
Netz GmbH gemeldet werden.

 

Nachruf 
Die Gemeinden Langenmosen, Berg im Gau und Brunnen 

sowie der Ortsteil Sandizell der Stadt Schrobenhausen 
trauern um ihren geschätzten Hochwürden  

Herrn Pfarrer i.R. 

Anton Keller 
der am 3. Dezember 2025 von Gott, dem Herrn über Leben und Tod, nach Hause geholt wurde. 

Über viele Jahre hinweg war er ein großer Segen für jede einzelne Gemeinschaft. Er bereicherte 
die Pfarreien mit seinen christlichen und auch weltlichen Werten und zeigte sich stets offen für die 

Anliegen der Pfarrangehörigen. Seine klaren Worte und mitreißenden Taten haben unzählige 
Menschen inspiriert, motiviert und getröstet. Sein Wirken als Priester und Baumeister haben 

Spuren hinterlassen, die uns noch lange in Erinnerung bleiben werden. 

Wir danken unserem ehemaligen Pfarrer Anton Keller für 11 Jahre Priestertätigkeit in 
Langenmosen, Berg im Gau und Sandizell und für 12 Jahre als Ruhestandspfarrer in Brunnen. 

Möge er nun in Gottes Frieden ruhen. 

Brunnen, den 08.12.2025 

GEMEINDE BRUNNEN 

Thomas Wagner 
Erste Bürgermeister 

mit Gemeinderat 
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Name Amt Nst./Tel. E-Mail
Ahle Mathilde Bürgermeisterin - 20 Ahle@Langenmosen.de

Fuchs Josef Bürgermeister - 84 Fuchs@Waidhofen.de

Lengler Alfred Bürgermeister - 19 Lengler@VGem-SOB.de

Roßkopf Helmut Bürgermeister - 21 Rosskopf@VGem-SOB.de 

Wagner Thomas Bürgermeister - 22 Wagner@gemeindebrunnen.de 

Bernwieser Ramona Personalstelle - 57 Bernwieser@VGem-SOB.de

Braßler Manuel Kämmerei - 38 Brassler@VGem-SOB.de

Claussen Benjamin Bauamt - 34 Claussen@VGem-SOB.de

Daferner Gerlinde Hauptamt - 18 Daferner@VGem-SOB.de

Dünnebacke Jan Bauamt - 35 Duennebacke@VGem-SOB.de

Dulda Sudem Bürgeramt - 15 Dulda@VGem-SOB.de

Feigl Michaela Kasse - 27 Feigl@VGem-SOB.de

Fottner Claudia Bürgeramt - 16 Fottner@VGem-SOB.de

Gutjahr Anton Kasse - 26 Gutjahr@VGem-SOB.de 

Haas Anna Bauamt - 36 Haas@VGem-SOB.de

Haslauer Lena Buchhaltung - 24 Haslauer@VGem-SOB.de

Heinzlmeier Andrea Bürgeramt - 14 Heinzlmeier@VGem-SOB.de

Hermann Carolin Personalstelle - 54 Hermann@VGem-SOB.de

Jocham Sarina Bürgeramt - 10 Jocham@VGem-SOB.de

Knöpfel Stefanie Bauamt - 33 Knoepfel@VGem-SOB.de

Koch Yvonne Standesamt - 13 Koch@VGem-SOB.de

Kraus Julia Standesamt - 16 Kraus@VGem-SOB.de

Lengler Daniela Sitzungsdienst - 70 Lenglerd@VGem-SOB.de

Matheis Ilona Bürgeramt - 12 Matheis@VGem-SOB.de

Mayr Andrea Sitzungsdienst - 71 Mayra@VGem-SOB.de

Mayr Anna Bauamt - 73 Mayr@VGem-SOB.de

Märkl Maria Kämmerei - 40 Maerkl@VGem-SOB.de

Mück Jasmin Bauamt - 29 Mueck@VGem-SOB.de

Ramsteiner Michael Geschäftsleiter - 56 Ramsteiner@VGem-SOB.de

Reim Manfred Kämmerei - 39 Reim@VGem-SOB.de

Rhein Michael EDV - 32 Rhein@VGem-SOB.de

Rogal Ursula Kämmerei - 25 Rogal@VGem-SOB.de

Sieber Daniela Kämmerei - 37 Sieber@VGem-SOB.de

Steurer Christian Bauamt - 30 Steurer@VGem-SOB.de

Walter Anita Sekretariat - 55 Walter@VGem-SOB.de 

Wolkersdorfer Alexandra Kasse/Kämmerei - 28 Wolkersdorfera@VGem-SOB.de

Zaum Karin Bauamt - 17 Zaum@VGem-SOB.de

Mitgliedsgemeinden: 86562 Berg im Gau, 86564 Brunnen, 86565 Gachenbach, 86571 Langenmosen, 86579 Waidhofen

Mitarbeiterverzeichnis (Stand – 02.09.2025) 
Telefon: (0 82 52) 8951-0  ·  Telefax: (0 82 52) 8951-50  ·  E-Mail: Poststelle@VGem-SOB.de

Mitarbeiterverzeichnis der Verwaltungsgemeinschaft Schrobenhausen Geburten:
Naseri Ayaan, Brunnen		
Stegmeier Sophie, Hohenried		
Lehner Kilian, Brunnen			 
Stachel Luisa, Brunnen

Sterbefälle:
Hirschbeck Wilhelm, OT Hohenried		
Weigert Anna, OT Hohenried			
Reil Franziska, Brunnen			 
Hirschbeck Franz, OT Hohenried		
Schäffler Annemarie, Brunnen

Eheschließungen: 
Pichler Kathrin und Markus, Brunnen

Altersjubiläen:
zum 75. Geburtstag:
Schmid Anton, Niederarnbach

zum 80. Geburtstag:
Utzinger Therese, Hohenried

Ehejubiläen:
Schönacher Franz und Barbara, Brunnen 
(60.HZT)

 HINWEIS:
Wer nicht im Gemeindeblatt veröffentlicht 
werden möchte, wird gebeten, dies der Ver-
waltungsgemeinschaft rechtzeitig schriftlich 
mitzuteilen.

Termine
Tag	 Veranstaltung	 Ort

03.01. / 04.01. / 	 Königs-Schießen	 Schützen Brunnen
06.01.2026	 Vereinsmeisterschießen	
05.01.2026	 Jahreshauptversammlung 	 FFW  Hohenried
06.01.2026	 Vereinsmeisterschaft	 Schützen Brunnen
09.01.2026	 Jahreshauptversammlung	 Schützen Brunnen
11.01.2026	 Gardeauftritt	 Madlverein Brunnen 
16.01.2026	 Jahreshauptversammlung	 Landjugend Hohenried
17.01.2026	 Schützenball	 Schützen Brunnen
24.01.2026	 Kessel-Fleisch-Essen	 FFW Brunnen
24.01.2026	 Gau-Jugend Tag	 Brunnen
25.01.2026	 Jahreshauptversammlung	 KSV Hohenried
31.01.2026	 Sportler-Ball	 DJK Brunnen
31.01.2026	 Rehessen	 Jagdgenossenschaft Hohenried 
04.02.2026	 Bürgerversammlung	 Brunnen
05.02.2026	 Bürgerversammlung 	 Hohenried
14.02.2026	 Faschings-Stock-Turnier	 DJK Brunnen
14.02.2026	 Faschingstreiben	 FFW Hohenried
20.02.2026	 Jahreshauptversammlung	 Burschenverein 
21.02.2026	 Watt-Turnier	 MGV Hohenried

Notrufnummern
Polizei:	 110
Polizeiinspektion Schrobenhausen:	 08252.8975-0
Polizeiinspektion Neuburg:	 08431.6711-0
Feuerwehr und Rettungsdienst:	 112

Ärztlicher Bereitschaftdienst Bayern:	 116117

Giftnotruf München:	 089.19240
	 toxinfo.med.tum.de
Giftnotruf Nürnberg:	 0911.398–2451 
	 www.klinikum.nuernberg.de

Erreichbarkeit bei Fragen  
Da ich nicht immer in der VG Schro-
benhausen bin, bitte bei Fragen 
innerhalb der Öffnungszeiten gerne 
telefonisch an das Sekretariat wenden.

Dort werden die Punkte aufgenom-
men und ich melde mich schnellst-
möglich zurück.

Tel: 08252-8951-55

Thomas Wagner

Ledergasse 7 • 85123 Pobenhausen
Tel.: 0 84 54 / 39 15 • Mobil: 01 71 / 46 35 843

info@elektrobodensteiner.de • www.elektrobodensteiner.de

Bürozeiten: Mo-Fr. 8.00 – 12.00 Uhr / 13.30 – 17.00 Uhr
Freitag 8.00 – 12.00 Uhr

Installation / Smart-Home
SAT-Anlagen

Photovoltaik-Anlagen

AZUBI gesucht
Elektroniker für Energie- 

u. Gebäudetechnik 
Schüler- und Ferienpraktika sind 

möglich und erwünscht.

Ledergasse 7 • 85123 Pobenhausen
Tel.: 0 84 54 / 39 15 • Mobil: 01 71 / 46 35 843

info@elektrobodensteiner.de • www.elektrobodensteiner.de

Bürozeiten: Mo-Fr. 8.00 – 12.00 Uhr / 13.30 – 17.00 Uhr
Freitag 8.00 – 12.00 Uhr

Installation / Smart-Home
SAT-Anlagen

Photovoltaik-Anlagen

Josef Bodensteiner Elektromeisterbetrieb
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Januar Februar März April Mai Juni

07.06.: Problemmüll
Brunnen, gegenüber dem Sportheim (Berg-im-Gau-Str.
23) (11:00 - 12:00)

Weiter Problemmülltermine finden Sie unter:
https://www.landkreisbetriebe.de/entsorgung/problemmuell/
problemmuell.html

Problemmülltermine

Hinweise zur Müllabfuhr:

1. Die Müllgefäße müssen sich um 7:00 Uhr gut sichtbar
am Bereitstellungsort zur Leerung befinden.

2. Die Gefäße bitte mit der Griffseite zur Fahrbahn
bereitstellen.

3. Wenn in Ihrer Straße eine Baustelle oder eine
Umleitung die Anfahrt behindert, stellen Sie Ihre
Müllgefäße bitte in die nächste befahrbare Straße.

4. Müllgefäße, deren Deckel wegen Überfüllung nicht
geschlossen sind, werden nicht entleert. (Fallen
vorübergehend mehr Abfälle an, können Sie bei allen
Städten, Märkten, Gemeinden und bei den
Landkreisbetrieben sowie auf allen Wertstoffhöfen
zugelassene Restmüllsäcke erwerben.)

5. Der Inhalt Ihrer Gefäße darf weder eingestampft noch
festgefroren sein und muss sich durch Anschlagen
der Tonne beim Entleerungsvorgang problemlos
entleeren lassen (Tonnen soweit möglich an einen
frostfreien Platz stellen, Abfälle möglichst nur in Tüten
(Biomüll nur in Papiertüten oder Zeitungspapier)
verpackt einwerfen, bei Bedarf die Abfälle vor dem
Bereitstellen z. B. mit einer Schaufel auflockern).

6. Müllgefäße, die falsch befüllt sind (z. B. Biomüll in
Plastiktüten verpackt), werden nicht entleert

7. Bitte keine heiße Asche einfüllen.

8. Kurzfristige (unvorhersehbare) Ausfälle können Sie
täglich auf unserer Homepage
www.landkreisbetriebe.de oder unserer
Landkreisbetriebe-App entnehmen (wenn Sie Push-
Benachrichtigungen freigegeben haben, werden Sie
darüber automatisch benachrichtigt!).

9. Für die veröffentlichten Abfuhrtermine der Gelben
Tonne ist ausschließlich die Fa. Hofmann
verantwortlich. Wir übernehmen hierfür keine Gewähr.

10. ACHTUNG: Änderungen der Termine können
betriebsbedingt jederzeit möglich sein! Nutzen Sie
bevorzugt unsere Landkreisbetriebe Abfallapp.

Abfuhrkalender 2025
Brunnen, Schrobenhausener Str.

1 Mi Neujahr

2 Do

3 Fr Bio

4 Sa

5 So

6 Mo Heilige Drei Könige 2
7 Di

8 Mi

9 Do

10 Fr R2 R4 Bio

11 Sa

12 So

13 Mo 3
14 Di

15 Mi

16 Do Bio

17 Fr GT

18 Sa

19 So

20 Mo 4
21 Di

22 Mi

23 Do R2 Bio

24 Fr

25 Sa

26 So

27 Mo 5
28 Di

29 Mi

30 Do Bio

31 Fr

1 Sa

2 So

3 Mo 6
4 Di

5 Mi

6 Do R2 R4 Bio

7 Fr

8 Sa

9 So

10 Mo 7
11 Di

12 Mi

13 Do Bio

14 Fr GT

15 Sa

16 So

17 Mo 8
18 Di

19 Mi

20 Do R2 Bio

21 Fr

22 Sa

23 So

24 Mo 9
25 Di

26 Mi

27 Do Bio

28 Fr

1 Sa

2 So

3 Mo 1 0
4 Di

5 Mi

6 Do R2 R4 Bio

7 Fr

8 Sa

9 So

10 Mo 11
11 Di

12 Mi

13 Do Bio

14 Fr GT

15 Sa

16 So

17 Mo 1 2
18 Di

19 Mi

20 Do R2 Bio

21 Fr

22 Sa

23 So

24 Mo 1 3
25 Di

26 Mi

27 Do Bio

28 Fr

29 Sa

30 So

31 Mo 1 4

1 Di

2 Mi

3 Do R2 R4 Bio

4 Fr

5 Sa

6 So

7 Mo 1 5
8 Di

9 Mi

10 Do Bio

11 Fr GT

12 Sa

13 So

14 Mo 1 6
15 Di

16 Mi R2 Bio

17 Do

18 Fr Karfreitag

19 Sa

20 So Ostersonntag

21 Mo Ostermontag 1 7
22 Di

23 Mi

24 Do

25 Fr Bio

26 Sa

27 So

28 Mo 1 8
29 Di

30 Mi

1 Do Tag der Arbeit

2 Fr R2 R4 Bio

3 Sa

4 So

5 Mo 1 9
6 Di

7 Mi

8 Do Bio

9 Fr GT

10 Sa

11 So

12 Mo 2 0
13 Di

14 Mi

15 Do R2 Bio

16 Fr

17 Sa

18 So

19 Mo 2 1
20 Di

21 Mi

22 Do Bio

23 Fr

24 Sa

25 So

26 Mo 2 2
27 Di

28 Mi

29 Do Christi Himmelfahrt

30 Fr R2 R4 Bio

31 Sa

1 So

2 Mo 2 3
3 Di

4 Mi

5 Do Bio

6 Fr GT

7 Sa PM

8 So Pfingstsonntag

9 Mo Pfingstmontag 2 4
10 Di

11 Mi

12 Do

13 Fr R2 Bio

14 Sa

15 So

16 Mo 2 5
17 Di

18 Mi

19 Do Fronleichnam

20 Fr Bio

21 Sa

22 So

23 Mo 2 6
24 Di

25 Mi

26 Do R2 R4 Bio

27 Fr

28 Sa

29 So

30 Mo 2 7

R1 Restmüll wöchentl. ab 240L R2 Restmüll zweiwöchentlich R4 Restmüll vierwöchentlich Bio Biotonne GT Gelbe Tonne PM Problemmüll € Fälligkeit Abfallgebühr Vorgefahrener Abfuhrtag!
Landkreisbetriebe Neuburg-Schrobenhausen | Sehensander Weg 23 | 86633 Neuburg a.d. Donau | Tel: 08431 / 612 - 0 | info@landkreisbetriebe.de | www.landkreisbetriebe.de
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Abfalltermine für Brunnen

Service-Nummern Müll
Landkreisbetriebe 
(www.landkreisbetriebe.de)�
08431.612-0

Fragen zur Restmülltonne 
Fa. Hofmann (kostenlos) �
0800.1004337

Fragen zur Gelben Tonne
Fa. Veolia Umweltservice Süd 
GmbH & Co. KG
08456.91837-0
de-ves-info-grossmehring@veolia.com

Fragen zur Blauen Tonne 
Fa. Gigler (kostenlos) �
08252.89770

Störungsnummern
Wasserversorgung Arnbachgruppe
Bereitschaftsdienst bei Störungen der Wasserversorgung	 08252.4731
Rufbereitschaftsdienst	 0151.57121976

Stromversorger e·on Bayern
Störungsmeldung (24 Std.)	 0941.28003366
Zählerstand	 0871.96560160
Kabelpläne/Baustrom	 0941.28003311
Vermittlung Kundenservice	 08441.7500

Telekom	 0800.3302000

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr wünschen Ihnen ihre
Landkreisbetriebe Neuburg-Schrobenhausen
- Eigenbetrieb des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen -

Sehensander Weg 23  •  86633 Neuburg a.d. Donau
E-Mail: info@landkreisbetriebe.de

Ab dem 1. Januar 2024 ändern sich 
Abfuhrtage für Bio- und Restmüll.

Weiterhin werden der Bio- und Restmüll taggleich abgefahren!
Im gesamten Sammelgebiet sind die Tonnen ab 07:00 Uhr bereitzustellen!

Der Abfuhrkalender steht ab Anfang 
Dezember zum Download bereit!

Bitte informieren Sie sich über die Ände-
r ungen der für Sie relevanten Ab fuhr tage 
in Ihrer Straße ganz einfach über unsere 
Website (www.landkreisbetriebe.de), 
unsere App oder rufen Sie uns an unter 
Tel.: 0 84 31 / 612-0!

der Regeltouren für Bio- 
und Restmüll ab 2024

UMFASSENDE ÄNDERUNG

Januar Februar März April Mai Juni
20.06.: Problemmüll
Brunnen, gegenüber dem Sportheim (Berg-im-Gau-Str.
23) (11:00 - 12:00)
Weiter Problemmülltermine finden Sie unter:
https://www.landkreisbetriebe.de/entsorgung/problemm
uell/problemmuell.html

Problemmülltermine

Hinweise zur Müllabfuhr:

1. Die Müllgefäße müssen sich um 7:00 Uhr gut
sichtbar am Bereitstellungsort zur Leerung befinden.

2. Die Gefäße bitte mit der Griffseite zur Fahrbahn
bereitstellen.

3. Wenn in Ihrer Straße eine Baustelle oder eine
Umleitung die Anfahrt behindert, stellen Sie Ihre
Müllgefäße bitte in die nächste befahrbare Straße.

4. Müllgefäße, deren Deckel wegen Überfüllung nicht
geschlossen sind, werden nicht entleert. (Fallen
vorübergehend mehr Abfälle an, können Sie bei
allen Städten, Märkten, Gemeinden und bei den
Landkreisbetrieben sowie auf allen Wertstoffhöfen
zugelassene Restmüllsäcke erwerben.)

5. Der Inhalt Ihrer Gefäße darf weder eingestampft
noch festgefroren sein und muss sich durch
Anschlagen der Tonne beim Entleerungsvorgang
problemlos entleeren lassen (Tonnen soweit möglich
an einen frostfreien Platz stellen, Abfälle möglichst
nur in Tüten (Biomüll nur in Papiertüten oder
Zeitungspapier) verpackt einwerfen, bei Bedarf die
Abfälle vor dem Bereitstellen z. B. mit einer Schaufel
auflockern).

6. Müllgefäße, die falsch befüllt sind (z. B. Biomüll in
Plastiktüten verpackt), werden nicht entleert

7. Bitte keine heiße Asche einfüllen.

8. Kurzfristige (unvorhersehbare) Ausfälle können Sie
täglich auf unserer Homepage
www.landkreisbetriebe.de oder unserer
Landkreisbetriebe-App entnehmen (wenn Sie Push-
Benachrichtigungen freigegeben haben, werden Sie
darüber automatisch benachrichtigt!).

9. Für die veröffentlichten Abfuhrtermine der Gelben
Tonne ist ausschließlich die Fa. Veolia
verantwortlich. Wir übernehmen hierfür keine
Gewähr.

10. ACHTUNG: Änderungen der Termine können
betriebsbedingt jederzeit möglich sein! Nutzen
Sie bevorzugt unsere Landkreisbetriebe Abfallapp.

Abfuhrkalender 2026
Brunnen, Am Zicklfeld

1 Do Neujahr

2 Fr Bio

3 Sa

4 So

5 Mo 2
6 Di Heilige Drei Könige

7 Mi

8 Do

9 Fr R2 R4 Bio

10 Sa

11 So

12 Mo 3
13 Di

14 Mi

15 Do Bio

16 Fr GT

17 Sa

18 So

19 Mo 4
20 Di

21 Mi

22 Do R2 Bio

23 Fr

24 Sa

25 So

26 Mo 5
27 Di

28 Mi

29 Do Bio

30 Fr

31 Sa

1 So

2 Mo 6
3 Di

4 Mi

5 Do R2 R4 Bio

6 Fr

7 Sa

8 So

9 Mo 7
10 Di

11 Mi

12 Do Bio

13 Fr GT

14 Sa

15 So

16 Mo 8
17 Di

18 Mi

19 Do R2 Bio

20 Fr

21 Sa

22 So

23 Mo 9
24 Di

25 Mi

26 Do Bio

27 Fr

28 Sa

1 So

2 Mo 10
3 Di

4 Mi

5 Do R2 R4 Bio

6 Fr

7 Sa

8 So

9 Mo 11
10 Di

11 Mi

12 Do Bio

13 Fr GT

14 Sa

15 So €

16 Mo 12
17 Di

18 Mi

19 Do R2 Bio

20 Fr

21 Sa

22 So

23 Mo 13
24 Di

25 Mi

26 Do Bio

27 Fr

28 Sa

29 So

30 Mo 14
31 Di

1 Mi R2 R4 Bio

2 Do

3 Fr Karfreitag

4 Sa

5 So Ostersonntag

6 Mo Ostermontag 15
7 Di

8 Mi

9 Do

10 Fr Bio

11 Sa GT

12 So

13 Mo 16
14 Di

15 Mi

16 Do R2 Bio

17 Fr

18 Sa

19 So

20 Mo 17
21 Di

22 Mi

23 Do Bio

24 Fr

25 Sa

26 So

27 Mo 18
28 Di

29 Mi

30 Do R2 R4 Bio

1 Fr Tag der Arbeit

2 Sa

3 So

4 Mo 19
5 Di

6 Mi

7 Do Bio

8 Fr GT

9 Sa

10 So

11 Mo 20
12 Di

13 Mi

14 Do Christi Himmelfahrt

15 Fr R2 Bio

16 Sa

17 So

18 Mo 21
19 Di

20 Mi

21 Do Bio

22 Fr

23 Sa

24 So Pfingstsonntag

25 Mo Pfingstmontag 22
26 Di

27 Mi

28 Do

29 Fr R2 R4 Bio

30 Sa

31 So

1 Mo 23
2 Di

3 Mi

4 Do Fronleichnam

5 Fr Bio

6 Sa GT

7 So

8 Mo 24
9 Di

10 Mi

11 Do R2 Bio

12 Fr

13 Sa

14 So

15 Mo 25
16 Di

17 Mi

18 Do Bio

19 Fr

20 Sa PM

21 So

22 Mo 26
23 Di

24 Mi

25 Do R2 R4 Bio

26 Fr

27 Sa

28 So

29 Mo 27
30 Di
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Januar Februar März April Mai Juni

07.06.: Problemmüll
Brunnen, gegenüber dem Sportheim (Berg-im-Gau-Str.
23) (11:00 - 12:00)

Weiter Problemmülltermine finden Sie unter:
https://www.landkreisbetriebe.de/entsorgung/problemmuell/
problemmuell.html

Problemmülltermine

Hinweise zur Müllabfuhr:

1. Die Müllgefäße müssen sich um 7:00 Uhr gut sichtbar
am Bereitstellungsort zur Leerung befinden.

2. Die Gefäße bitte mit der Griffseite zur Fahrbahn
bereitstellen.

3. Wenn in Ihrer Straße eine Baustelle oder eine
Umleitung die Anfahrt behindert, stellen Sie Ihre
Müllgefäße bitte in die nächste befahrbare Straße.

4. Müllgefäße, deren Deckel wegen Überfüllung nicht
geschlossen sind, werden nicht entleert. (Fallen
vorübergehend mehr Abfälle an, können Sie bei allen
Städten, Märkten, Gemeinden und bei den
Landkreisbetrieben sowie auf allen Wertstoffhöfen
zugelassene Restmüllsäcke erwerben.)

5. Der Inhalt Ihrer Gefäße darf weder eingestampft noch
festgefroren sein und muss sich durch Anschlagen
der Tonne beim Entleerungsvorgang problemlos
entleeren lassen (Tonnen soweit möglich an einen
frostfreien Platz stellen, Abfälle möglichst nur in Tüten
(Biomüll nur in Papiertüten oder Zeitungspapier)
verpackt einwerfen, bei Bedarf die Abfälle vor dem
Bereitstellen z. B. mit einer Schaufel auflockern).

6. Müllgefäße, die falsch befüllt sind (z. B. Biomüll in
Plastiktüten verpackt), werden nicht entleert

7. Bitte keine heiße Asche einfüllen.

8. Kurzfristige (unvorhersehbare) Ausfälle können Sie
täglich auf unserer Homepage
www.landkreisbetriebe.de oder unserer
Landkreisbetriebe-App entnehmen (wenn Sie Push-
Benachrichtigungen freigegeben haben, werden Sie
darüber automatisch benachrichtigt!).

9. Für die veröffentlichten Abfuhrtermine der Gelben
Tonne ist ausschließlich die Fa. Hofmann
verantwortlich. Wir übernehmen hierfür keine Gewähr.

10. ACHTUNG: Änderungen der Termine können
betriebsbedingt jederzeit möglich sein! Nutzen Sie
bevorzugt unsere Landkreisbetriebe Abfallapp.

Abfuhrkalender 2025
Brunnen, Schrobenhausener Str.

1 Mi Neujahr

2 Do

3 Fr Bio

4 Sa

5 So

6 Mo Heilige Drei Könige 2
7 Di

8 Mi

9 Do

10 Fr R2 R4 Bio

11 Sa

12 So

13 Mo 3
14 Di

15 Mi

16 Do Bio

17 Fr GT

18 Sa

19 So

20 Mo 4
21 Di

22 Mi

23 Do R2 Bio

24 Fr

25 Sa

26 So

27 Mo 5
28 Di

29 Mi

30 Do Bio

31 Fr

1 Sa

2 So

3 Mo 6
4 Di

5 Mi

6 Do R2 R4 Bio

7 Fr

8 Sa

9 So

10 Mo 7
11 Di

12 Mi

13 Do Bio

14 Fr GT

15 Sa

16 So

17 Mo 8
18 Di

19 Mi

20 Do R2 Bio

21 Fr

22 Sa

23 So

24 Mo 9
25 Di

26 Mi

27 Do Bio

28 Fr

1 Sa

2 So

3 Mo 1 0
4 Di

5 Mi

6 Do R2 R4 Bio

7 Fr

8 Sa

9 So

10 Mo 11
11 Di

12 Mi

13 Do Bio

14 Fr GT

15 Sa

16 So

17 Mo 1 2
18 Di

19 Mi

20 Do R2 Bio

21 Fr

22 Sa

23 So

24 Mo 1 3
25 Di

26 Mi

27 Do Bio

28 Fr

29 Sa

30 So

31 Mo 1 4

1 Di

2 Mi

3 Do R2 R4 Bio

4 Fr

5 Sa

6 So

7 Mo 1 5
8 Di

9 Mi

10 Do Bio

11 Fr GT

12 Sa

13 So

14 Mo 1 6
15 Di

16 Mi R2 Bio

17 Do

18 Fr Karfreitag

19 Sa

20 So Ostersonntag

21 Mo Ostermontag 1 7
22 Di

23 Mi

24 Do

25 Fr Bio

26 Sa

27 So

28 Mo 1 8
29 Di

30 Mi

1 Do Tag der Arbeit

2 Fr R2 R4 Bio

3 Sa

4 So

5 Mo 1 9
6 Di

7 Mi

8 Do Bio

9 Fr GT

10 Sa

11 So

12 Mo 2 0
13 Di

14 Mi

15 Do R2 Bio

16 Fr

17 Sa

18 So

19 Mo 2 1
20 Di

21 Mi

22 Do Bio

23 Fr

24 Sa

25 So

26 Mo 2 2
27 Di

28 Mi

29 Do Christi Himmelfahrt

30 Fr R2 R4 Bio

31 Sa

1 So

2 Mo 2 3
3 Di

4 Mi

5 Do Bio

6 Fr GT

7 Sa PM

8 So Pfingstsonntag

9 Mo Pfingstmontag 2 4
10 Di

11 Mi

12 Do

13 Fr R2 Bio

14 Sa

15 So

16 Mo 2 5
17 Di

18 Mi

19 Do Fronleichnam

20 Fr Bio

21 Sa

22 So

23 Mo 2 6
24 Di

25 Mi

26 Do R2 R4 Bio

27 Fr

28 Sa

29 So

30 Mo 2 7
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Januar Februar März April Mai Juni

07.06.: Problemmüll
Brunnen, gegenüber dem Sportheim (Berg-im-Gau-Str.
23) (11:00 - 12:00)

Weiter Problemmülltermine finden Sie unter:
https://www.landkreisbetriebe.de/entsorgung/problemmuell/
problemmuell.html

Problemmülltermine

Hinweise zur Müllabfuhr:

1. Die Müllgefäße müssen sich um 7:00 Uhr gut sichtbar
am Bereitstellungsort zur Leerung befinden.

2. Die Gefäße bitte mit der Griffseite zur Fahrbahn
bereitstellen.

3. Wenn in Ihrer Straße eine Baustelle oder eine
Umleitung die Anfahrt behindert, stellen Sie Ihre
Müllgefäße bitte in die nächste befahrbare Straße.

4. Müllgefäße, deren Deckel wegen Überfüllung nicht
geschlossen sind, werden nicht entleert. (Fallen
vorübergehend mehr Abfälle an, können Sie bei allen
Städten, Märkten, Gemeinden und bei den
Landkreisbetrieben sowie auf allen Wertstoffhöfen
zugelassene Restmüllsäcke erwerben.)

5. Der Inhalt Ihrer Gefäße darf weder eingestampft noch
festgefroren sein und muss sich durch Anschlagen
der Tonne beim Entleerungsvorgang problemlos
entleeren lassen (Tonnen soweit möglich an einen
frostfreien Platz stellen, Abfälle möglichst nur in Tüten
(Biomüll nur in Papiertüten oder Zeitungspapier)
verpackt einwerfen, bei Bedarf die Abfälle vor dem
Bereitstellen z. B. mit einer Schaufel auflockern).

6. Müllgefäße, die falsch befüllt sind (z. B. Biomüll in
Plastiktüten verpackt), werden nicht entleert

7. Bitte keine heiße Asche einfüllen.

8. Kurzfristige (unvorhersehbare) Ausfälle können Sie
täglich auf unserer Homepage
www.landkreisbetriebe.de oder unserer
Landkreisbetriebe-App entnehmen (wenn Sie Push-
Benachrichtigungen freigegeben haben, werden Sie
darüber automatisch benachrichtigt!).

9. Für die veröffentlichten Abfuhrtermine der Gelben
Tonne ist ausschließlich die Fa. Hofmann
verantwortlich. Wir übernehmen hierfür keine Gewähr.

10. ACHTUNG: Änderungen der Termine können
betriebsbedingt jederzeit möglich sein! Nutzen Sie
bevorzugt unsere Landkreisbetriebe Abfallapp.

Abfuhrkalender 2025
Brunnen, Schrobenhausener Str.

1 Mi Neujahr

2 Do

3 Fr Bio

4 Sa

5 So

6 Mo Heilige Drei Könige 2
7 Di

8 Mi

9 Do

10 Fr R2 R4 Bio

11 Sa

12 So

13 Mo 3
14 Di

15 Mi

16 Do Bio

17 Fr GT

18 Sa

19 So

20 Mo 4
21 Di

22 Mi

23 Do R2 Bio

24 Fr

25 Sa

26 So

27 Mo 5
28 Di

29 Mi

30 Do Bio

31 Fr

1 Sa

2 So

3 Mo 6
4 Di

5 Mi

6 Do R2 R4 Bio

7 Fr

8 Sa

9 So

10 Mo 7
11 Di

12 Mi

13 Do Bio

14 Fr GT

15 Sa

16 So

17 Mo 8
18 Di

19 Mi

20 Do R2 Bio

21 Fr

22 Sa

23 So

24 Mo 9
25 Di

26 Mi

27 Do Bio

28 Fr

1 Sa

2 So

3 Mo 1 0
4 Di

5 Mi

6 Do R2 R4 Bio

7 Fr

8 Sa

9 So

10 Mo 11
11 Di

12 Mi

13 Do Bio

14 Fr GT

15 Sa

16 So

17 Mo 1 2
18 Di

19 Mi

20 Do R2 Bio

21 Fr

22 Sa

23 So

24 Mo 1 3
25 Di

26 Mi

27 Do Bio

28 Fr

29 Sa

30 So

31 Mo 1 4

1 Di

2 Mi

3 Do R2 R4 Bio

4 Fr

5 Sa

6 So

7 Mo 1 5
8 Di

9 Mi

10 Do Bio

11 Fr GT

12 Sa

13 So

14 Mo 1 6
15 Di

16 Mi R2 Bio

17 Do

18 Fr Karfreitag

19 Sa

20 So Ostersonntag

21 Mo Ostermontag 1 7
22 Di

23 Mi

24 Do

25 Fr Bio

26 Sa

27 So

28 Mo 1 8
29 Di

30 Mi

1 Do Tag der Arbeit

2 Fr R2 R4 Bio

3 Sa

4 So

5 Mo 1 9
6 Di

7 Mi

8 Do Bio

9 Fr GT

10 Sa

11 So

12 Mo 2 0
13 Di

14 Mi

15 Do R2 Bio

16 Fr

17 Sa

18 So

19 Mo 2 1
20 Di

21 Mi

22 Do Bio

23 Fr

24 Sa

25 So

26 Mo 2 2
27 Di

28 Mi

29 Do Christi Himmelfahrt

30 Fr R2 R4 Bio

31 Sa

1 So

2 Mo 2 3
3 Di

4 Mi

5 Do Bio

6 Fr GT

7 Sa PM

8 So Pfingstsonntag

9 Mo Pfingstmontag 2 4
10 Di

11 Mi

12 Do

13 Fr R2 Bio

14 Sa

15 So

16 Mo 2 5
17 Di

18 Mi

19 Do Fronleichnam

20 Fr Bio

21 Sa

22 So

23 Mo 2 6
24 Di

25 Mi

26 Do R2 R4 Bio

27 Fr

28 Sa

29 So

30 Mo 2 7
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Abfalltermine für Hohenried
Januar Februar März April Mai Juni

20.06.: Problemmüll
Brunnen, gegenüber dem Sportheim (Berg-im-Gau-Str.
23) (11:00 - 12:00)
Weiter Problemmülltermine finden Sie unter:
https://www.landkreisbetriebe.de/entsorgung/problemm
uell/problemmuell.html

Problemmülltermine

Hinweise zur Müllabfuhr:

1. Die Müllgefäße müssen sich um 7:00 Uhr gut
sichtbar am Bereitstellungsort zur Leerung befinden.

2. Die Gefäße bitte mit der Griffseite zur Fahrbahn
bereitstellen.

3. Wenn in Ihrer Straße eine Baustelle oder eine
Umleitung die Anfahrt behindert, stellen Sie Ihre
Müllgefäße bitte in die nächste befahrbare Straße.

4. Müllgefäße, deren Deckel wegen Überfüllung nicht
geschlossen sind, werden nicht entleert. (Fallen
vorübergehend mehr Abfälle an, können Sie bei
allen Städten, Märkten, Gemeinden und bei den
Landkreisbetrieben sowie auf allen Wertstoffhöfen
zugelassene Restmüllsäcke erwerben.)

5. Der Inhalt Ihrer Gefäße darf weder eingestampft
noch festgefroren sein und muss sich durch
Anschlagen der Tonne beim Entleerungsvorgang
problemlos entleeren lassen (Tonnen soweit möglich
an einen frostfreien Platz stellen, Abfälle möglichst
nur in Tüten (Biomüll nur in Papiertüten oder
Zeitungspapier) verpackt einwerfen, bei Bedarf die
Abfälle vor dem Bereitstellen z. B. mit einer Schaufel
auflockern).

6. Müllgefäße, die falsch befüllt sind (z. B. Biomüll in
Plastiktüten verpackt), werden nicht entleert

7. Bitte keine heiße Asche einfüllen.

8. Kurzfristige (unvorhersehbare) Ausfälle können Sie
täglich auf unserer Homepage
www.landkreisbetriebe.de oder unserer
Landkreisbetriebe-App entnehmen (wenn Sie Push-
Benachrichtigungen freigegeben haben, werden Sie
darüber automatisch benachrichtigt!).

9. Für die veröffentlichten Abfuhrtermine der Gelben
Tonne ist ausschließlich die Fa. Veolia
verantwortlich. Wir übernehmen hierfür keine
Gewähr.

10. ACHTUNG: Änderungen der Termine können
betriebsbedingt jederzeit möglich sein! Nutzen
Sie bevorzugt unsere Landkreisbetriebe Abfallapp.

Abfuhrkalender 2026
Brunnen, Adelshausener Weg

1 Do Neujahr

2 Fr

3 Sa

4 So

5 Mo 2
6 Di Heilige Drei Könige

7 Mi

8 Do R2 R4 Bio

9 Fr

10 Sa

11 So

12 Mo 3
13 Di

14 Mi Bio

15 Do

16 Fr GT

17 Sa

18 So

19 Mo 4
20 Di

21 Mi R2 Bio

22 Do

23 Fr

24 Sa

25 So

26 Mo 5
27 Di

28 Mi Bio

29 Do

30 Fr

31 Sa

1 So

2 Mo 6
3 Di

4 Mi R2 R4 Bio

5 Do

6 Fr

7 Sa

8 So

9 Mo 7
10 Di

11 Mi Bio

12 Do

13 Fr GT

14 Sa

15 So

16 Mo 8
17 Di

18 Mi R2 Bio

19 Do

20 Fr

21 Sa

22 So

23 Mo 9
24 Di

25 Mi Bio

26 Do

27 Fr

28 Sa

1 So

2 Mo 10
3 Di

4 Mi R2 R4 Bio

5 Do

6 Fr

7 Sa

8 So

9 Mo 11
10 Di

11 Mi Bio

12 Do

13 Fr GT

14 Sa

15 So €

16 Mo 12
17 Di

18 Mi R2 Bio

19 Do

20 Fr

21 Sa

22 So

23 Mo 13
24 Di

25 Mi Bio

26 Do

27 Fr

28 Sa

29 So

30 Mo 14
31 Di R2 R4 Bio

1 Mi

2 Do

3 Fr Karfreitag

4 Sa

5 So Ostersonntag

6 Mo Ostermontag 15
7 Di

8 Mi

9 Do Bio

10 Fr

11 Sa GT

12 So

13 Mo 16
14 Di

15 Mi R2 Bio

16 Do

17 Fr

18 Sa

19 So

20 Mo 17
21 Di

22 Mi Bio

23 Do

24 Fr

25 Sa

26 So

27 Mo 18
28 Di

29 Mi R2 R4 Bio

30 Do

1 Fr Tag der Arbeit

2 Sa

3 So

4 Mo 19
5 Di

6 Mi Bio

7 Do

8 Fr GT

9 Sa

10 So

11 Mo 20
12 Di

13 Mi R2 Bio

14 Do Christi Himmelfahrt

15 Fr

16 Sa

17 So

18 Mo 21
19 Di

20 Mi Bio

21 Do

22 Fr

23 Sa

24 So Pfingstsonntag

25 Mo Pfingstmontag 22
26 Di

27 Mi

28 Do R2 R4 Bio

29 Fr

30 Sa

31 So

1 Mo 23
2 Di

3 Mi Bio

4 Do Fronleichnam

5 Fr

6 Sa GT

7 So

8 Mo 24
9 Di

10 Mi R2 Bio

11 Do

12 Fr

13 Sa

14 So

15 Mo 25
16 Di

17 Mi Bio

18 Do

19 Fr

20 Sa PM

21 So

22 Mo 26
23 Di

24 Mi R2 R4 Bio

25 Do

26 Fr

27 Sa

28 So

29 Mo 27
30 Di
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Leerung Papiertonne Brunnen 
(blaue Tonne)

Donnerstag: 22.01.2026
Donnerstag: 19.02.2026

Leerung Papiertonne Mühlried 
(blaue Tonne)

Montag: 26.01.2026
Montag: 23.02.2026

Kompostanlage 
Schrobenhausen - Königslachen
Alte Ytong-Grube

von April bis einschl. November
Montag:	 13.00 - 17.00 Uhr     
Donnerstag:	 13.00 - 17.00 Uhr
Samstag:	 09.00 - 12.00 Uhr

Angenommen wird: Grüngut, Baum- und Strauch-

schnitt, Wurzelstöcke, Friedhofsabfälle, zusätzlich 

wird zum Verkauf Komposterde angeboten

Wertstoffhof Brunnen
Gröbener Weg
Samstag: 09.00 - 12.00 Uhr 
Ganzjährig

info

Abgabeschluss 
für Meldungen und  

Anzeigen:
22. Februar 2026
Werbeanzeigen/Beiträge an: 

gemeindeblatt@gemeindebrunnen.de

Öffnungszeiten der Verwaltungsgemeinschaft
(gültig bis 30.04.2026)

Montag	 08:00 Uhr – 12:00 Uhr	 ---
Dienstag	 08:00 Uhr – 12:00 Uhr	 14:00 Uhr - 16:00 Uhr
Mittwoch	 08:00 Uhr – 12:00 Uhr	 ---
Donnerstag	 08:00 Uhr – 12:00 Uhr	 14:00 Uhr - 16:00 Uhr
jeden 1. Donnerstag im Monat		  14:00 Uhr - 18:00 Uhr
Freitag	 08:00 Uhr – 12:00 Uhr	 ---

Stimmen Ihre Vereinsdaten noch?

Wir bitten die Vereine um regelmä-
ßige Kontrolle ihrer Vereinsdaten 

auf der Internetseite der Gemeinde 
Brunnen (www.gemeindebrunnen.
de/vereine-brunnen) und/oder der 

Gemeinde-APP Brunnen.

Bitte informieren Sie uns, wenn 
sich Änderungen ergeben 
(poststelle@vgem-sob.de)

Abweichungen Brunnen
Für Am Sportplatz, Florianstraße, 

Gerstettener Weg, Johannesstraße 
und Sebastianstraße

gelten folgende abweichenden 
Termine für R4:

Do. 22. Januar, Do. 19. Februar,  
Do. 19. März

Abweichungen Hohenried
Für Bahnhofstraße, Lindenstraße 

und St-Margaretha-Straße

gelten folgende abweichenden 
Termine für R4:

Mi. 21. Januar, Mi. 18. Februar,  
Mi. 18. März
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Mitteilung der Verwaltungsgemeinschaft 
Schrobenhausen 

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

das Jahr 2025 neigt sich dem Ende zu – eine gute Gelegenheit, 
innezuhalten und Dank zu sagen.
Im Namen der gesamten Verwaltung danke ich Ihnen herzlich für das 
entgegengebrachte Vertrauen, die gute Zusammenarbeit und das 
vielfältige Engagement in unserer Gemeinschaft. Nur durch das 
Miteinander und die Unterstützung vieler entsteht das lebendige und
lebenswerte Umfeld, das unsere Mitgliedsgemeinden auszeichnet.

Bitte beachten Sie, dass die Verwaltungsgemeinschaft Schrobenhausen an 
den Brückentagen Freitag, 2. Januar 2026 und Montag, 5. Januar 2026
geschlossen bleibt.
Ab Mittwoch, 7. Januar 2026 gelten wieder die regulären Öffnungszeiten.

Wir bitten um Ihr Verständnis und wünschen Ihnen und Ihren Familien 
eine besinnliche Weihnachtszeit, frohe Festtage sowie ein gesundes und 
glückliches neues Jahr 2026!

Herzliche Grüße

Helmut Roßkopf Michael Ramsteiner
Gemeinschaftsvorsitzender Geschäftsstellenleiter
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Hausanschrift: Bankverbindungen:
Platz der Deutschen Einheit 1 Sparkasse Neuburg-Rain BIC: BYLADEM1NEB IBAN: DE94 7215 2070 0000 0019 74
86633 Neuburg an der Donau Sparkasse Aichach-Schrobenhausen BIC: BYLADEM1AIC IBAN: DE71 7205 1210 0000 1040 34
Telefon: 0 84 31 / 57-0 VR Bank Neuburg-Rain eG BIC: GENODEF1ND2 IBAN: DE70 7216 9756 0000 9401 86
Telefax: 0 84 31 / 57-205 Schrobenhausener Bank eG BIC: GENODEF1SBN IBAN: DE41 7216 9218 0000 0161 79
E-Mail: poststelle@neuburg-schrobenhausen.de Postbank München BIC: PBNKDEFF IBAN: DE57 7001 0080 0056 9758 02
Internet: www.neuburg-schrobenhausen.de

LLaannddrraattssaammtt NNeeuubbuurrgg--SScchhrroobbeennhhaauusseenn || PPllaattzz ddeerr DDeeuuttsscchheenn EEiinnhheeiitt 11 || 8866662200 NNeeuubbuurrgg aa..dd..DDoonnaauu 

An die 
Städte, Märkte, Gemeinden und 
Verwaltungsgemeinschaften des 

Landkreises Neuburg-Schrobenhausen

Abteilung / Sachgebiet Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Zivil- und Katastrophenschutz

Sachbearbeiter/in Herr Kupke

Telefon 08431/57-409

Telefax 08431/57-404

Mail thomas.kupke@neuburg-schrobenhausen.de

Sprechzeiten Montag bis Freitag          08:30 bis 12:00 Uhr
Montag bis Donnerstag  14:00 bis 15:30

Ihr Schreiben vom / Ihre Zeichen Unser Zeichen Zimmer Datum

23/097/2025-29634 027 02.12.2025

Funkalarmierung - Probebetrieb im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen im Jahr 2026

Sehr geehrte Frau Bürgermeister, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrter Herr Bürgermeister,

gemäß den Vorgaben in der Alarmierungsbekanntmachung vom 12. Juli 2016 hat die Kreisverwaltungsbehörde 
regelmäßig Probealarme zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit der Sirenen und Meldeempfänger durchzuführen.
Auf der folgenden Seite finden Sie die Übersicht der Probealarme für den Landkreis.

Die Alarme werden jeweils geschlossen für das gesamte Landkreisgebiet ausgelöst.

Die Kommandanten des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen werden entsprechend informiert und 
angewiesen, bei Fehlfunktionen der Sirenen und Meldeempfänger die Gemeinde und das Landratsamt in 
Kenntnis zu setzen.

Sollte eine Instandsetzung notwendig sein, erfolgt diese in Absprache mit der Gemeinde und dem Landratsamt. 
Diese Maßnahme ist notwendig, um die Alarmierung der Feuerwehren des Landkreises Neuburg-
Schrobenhausen sicherzustellen.

Wir bitten um geeignete Veröffentlichung in Ihrer Gemeinde.

Mit freundlichen Grüßen

Kupke






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Ihr Schreiben vom / Ihre Zeichen Unser Zeichen Zimmer Datum

23/097/2025-29634 027 02.12.2025

Funkalarmierung - Probebetrieb im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen im Jahr 2026

Sehr geehrte Frau Bürgermeister, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrter Herr Bürgermeister,

gemäß den Vorgaben in der Alarmierungsbekanntmachung vom 12. Juli 2016 hat die Kreisverwaltungsbehörde 
regelmäßig Probealarme zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit der Sirenen und Meldeempfänger durchzuführen.
Auf der folgenden Seite finden Sie die Übersicht der Probealarme für den Landkreis.

Die Alarme werden jeweils geschlossen für das gesamte Landkreisgebiet ausgelöst.

Die Kommandanten des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen werden entsprechend informiert und 
angewiesen, bei Fehlfunktionen der Sirenen und Meldeempfänger die Gemeinde und das Landratsamt in 
Kenntnis zu setzen.

Sollte eine Instandsetzung notwendig sein, erfolgt diese in Absprache mit der Gemeinde und dem Landratsamt. 
Diese Maßnahme ist notwendig, um die Alarmierung der Feuerwehren des Landkreises Neuburg-
Schrobenhausen sicherzustellen.

Wir bitten um geeignete Veröffentlichung in Ihrer Gemeinde.

Mit freundlichen Grüßen

Kupke







2 
 

2 
 

Sirenenprobealarme 2025 
 

 
Datum 

 
Uhrzeit Sirenensignal 

Samstag, 03. Januar 2026 11.30 Uhr 

 
Feueralarm: 

 
Donnerstag, 12. März 2026 
Landesweiter Probealarm 

(geplant) 

voraussichtlich  
11.00 Uhr 

 
Radioeinschaltsignal: 

 

Samstag, 11. April 2026 11.30 Uhr 

 
Feueralarm: 

 

Samstag, 04. Juli 2026 11.30 Uhr 

 
Feueralarm: 

 

Donnerstag, 10. September 2026 
Bundesweiter Warntag (geplant) 

voraussichtlich  
11.00 Uhr 

 
Radioeinschaltsignal: 

 

Samstag, 10. Oktober 2026 11.30 Uhr 

 
Feueralarm: 

 
 

- Die Probealarme werden zur genannten Uhrzeit jeweils geschlossen mit einer 
Alarmschleife für den gesamten Landkreis ausgelöst. 

- Funkmeldeempfänger (Piepser), die mit der Sirenenalarmschleife der jeweiligen 
Feuerwehr programmiert sind, werden somit nicht ausgelöst. 

- Für Funkmeldeempfänger (Piepser) wird zusätzlich jeden Samstag (außer an Feiertagen) 
ab 11.30 Uhr ein Probealarm für die gemeldeten Alarmschleifen durchgeführt. 

- Zum Probealarm werden in der Regel auch Warn-Apps (z.B. NINA, KatWarn, BiWapp 
etc.) ausgelöst. 

- Der Probealarm der digitalen Funkmeldeempfänger findet jeden ersten Samstag im 
Monat um 11:30 Uhr statt. 
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Wo finde ich weitere Informationen?

Hilfen zum Ausfüllen der Grundsteueränderungs-
anzeige und der Grundsteuererklärung sowie 

weitere Informationen finden Sie unter

Impressum

Bayerisches Landesamt für Steuern
Sophienstraße 6
80333 München

Tel: 089 9991-0

Stand: November 2025

z Wie kann ich die Änderung(en) anzeigen?

Sie können die Änderung(en) am Grundstück bzw. am 
Betrieb der Land- und Forstwirtschaft über

z den Vordruck Grundsteueränderungsanzeige 
(BayGrSt 5) oder 

z eine vollständig ausgefüllte Grundsteuer-
erklärung (Vordrucke BayGrSt 1 bis BayGrSt 4)

anzeigen. Die Vordrucke erhalten Sie online unter 
www.grundsteuer.bayern.de oder bei Ihrem Finanzamt. 
Diese können Sie über ELSTER - Ihr Online-Finanzamt 
unter www.elster.de oder auch in Papierform übermit-
teln. Falls es in einem Jahr mehrere Änderungen gab, zei-
gen Sie diese bitte zusammengefasst an. Beim Formular 
Grundsteuererklärung geben Sie bitte den Stand nach 
den Änderungen an.

z Was passiert mit der Änderungsanzeige?

Das Finanzamt prüft, ob und in welcher Höhe sich die 
Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer ändert. 
Anschließend schickt Ihnen das Finanzamt neue Bescheide  
(Bescheid über die Grundsteueräquivalenzbeträge bzw. 
den Grundsteuerwert; Bescheid über den Grundsteuer-
messbetrag) zu. Zudem teilt es der zuständigen Kommune 
automatisch die neue Bemessungsgrundlage mit. 
Die Kommune schickt Ihnen dann einen neuen Grund-
steuerbescheid zu, in dem aufgeführt ist, wie viel 
Grundsteuer Sie künftig zahlen müssen.

www.grundsteuer.bayern.de

Grundsteuer
in Bayern

Anzeige von Änderungen

Bayerisches Landesamt
für Steuern
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www.grundsteuer.bayern.de

Grundsteuer
in Bayern

Anzeige von Änderungen

Bayerisches Landesamt
für Steuern

z Worum geht es?

Für jedes Grundstück und für jeden Betrieb der Land- und 
Forstwirtschaft muss Grundsteuer bezahlt werden. Die Höhe 
der Grundsteuer bemisst sich unter anderem nach der Größe 
und der Nutzung des Grundbesitzes.
Auf den Stichtag 1. Januar 2022 wurde für jedes Grundstück 
und jeden Betrieb der Land- und Forstwirtschaft die Be-
messungsgrundlage für die Grundsteuer ab 1. Januar 2025 
festgestellt. Ändert sich nach dem Stichtag 1. Januar 2022 
etwas am Grundbesitz so sind Sie als Eigentümerin oder 
Eigentümer des Grundbesitzes gesetzlich verpflichtet, dem 
Finanzamt sämtliche Änderungen anzuzeigen. Sie werden 
dazu nicht gesondert aufgefordert. Das Finanzamt prüft an-
schließend, ob sich die Änderung(en) auf die Grundsteuer-
bemessungsgrundlage auswirken.

Sie müssen das Finanzamt darüber informieren, dass
z sich die tatsächlichen Verhältnisse des Grundbesitzes 

(u. a. Fläche, Nutzung) geändert haben, z. B.
� Ein Wintergarten wurde angebaut.
� Ein Haus wurde abgerissen.
� Die Größe des Flurstücks hat sich geändert.
� Das Gebäude ist erstmals denkmalgeschützt.
� Die bisherige Wohnung wird jetzt an eine Arztpraxis 

vermietet.
� Eine bisher landwirtschaftlich genutzte Wiese wurde zu 

Bauland.
� Eine bisher landwirtschaftlich genutzte Scheune wird 

jetzt an einen Gewerbebetrieb vermietet.

z eine wirtschaftliche Einheit neu entstanden ist, z. B.
� Ein Mietshaus wurde in Wohnungs-/Teileigentum auf-

geteilt.
z eine bereits bestehende wirtschaftliche Einheit erst-

mals zu besteuern ist, z. B.
� Das Bürogebäude wurde bisher durch eine Behörde und 

wird jetzt von einer Anwaltskanzlei genutzt.
z eine wirtschaftliche Einheit erstmals ganz oder teilwei-

se für steuerbefreite Zwecke genutzt wird 
z sich bei einem ganz oder teilweise grundsteuerbefrei-

ten Grundbesitz die Eigentumsverhältnisse geändert 
haben

z sich bei einem Gebäude, das auf einem fremden Grund 
und Boden steht, die (wirtschaftliche) Eigentümerin 
oder der (wirtschaftliche) Eigentümer geändert hat.

Sie müssen die Änderung(en) auch dann anzeigen, wenn 
diese auf einem notariell beurkundeten Vertrag beruhen 
oder Sie eine Baugenehmigung beantragen mussten.

Ändern sich nur die Eigentümerinnen und Eigentümer, weil 
der ganze Grundbesitz verkauft, verschenkt oder vererbt 
wurde, müssen Sie dies nicht anzeigen. In diesen Fällen wird 
das Finanzamt von sich aus tätig. Die Anzeigepflicht entfällt 
aber nur, wenn es sich um 

z einen vollständig steuerpflichtigen Grundbesitz oder 
z Grund und Boden, der mit einem fremden Gebäude 

bebaut ist,
handelt.

z Wer muss die Änderung(en) anzeigen?

z Eigentümerinnen und Eigentümer eines Grundstücks 
z Eigentümerinnen und Eigentümer eines Betriebs der 

Land- und Fortwirtschaft
z bei Grundstücken, die mit einem Erbbaurecht be-

lastet sind, die Erbbauberechtigten
z bei Gebäuden auf fremdem Grund und Boden: 

� für den Grund und Boden: die Eigentümerinnen und 
Eigentümer des Grund und Bodens 

� für die Gebäude: die Eigentümerinnen und Eigentü-
mer des Gebäudes

Gehört der Grundbesitz mehreren Personen, genügt es, 
wenn eine Person die Anzeige abgibt.

z Bis wann muss ich die Änderung(en) beim 
Finanzamt anzeigen?

Die Änderungen eines Kalenderjahres müssen Sie grund-
sätzlich bis zum 31. März des Jahres abgeben, das auf 
das Jahr der Änderung(en) folgt. 
Beispiel: Ein Anbau wird im Februar 2027 fertiggestellt. 
Sie müssen die Änderung bis zum 31. März 2028 beim 
Finanzamt anzeigen.
Sofern Ihnen dies nicht rechtzeitig möglich ist, informie-
ren Sie bitte frühzeitig Ihr Finanzamt und beantragen Sie 
eine Fristverlängerung.
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ten Grundbesitz die Eigentumsverhältnisse geändert 
haben

z sich bei einem Gebäude, das auf einem fremden Grund 
und Boden steht, die (wirtschaftliche) Eigentümerin 
oder der (wirtschaftliche) Eigentümer geändert hat.

Sie müssen die Änderung(en) auch dann anzeigen, wenn 
diese auf einem notariell beurkundeten Vertrag beruhen 
oder Sie eine Baugenehmigung beantragen mussten.

Ändern sich nur die Eigentümerinnen und Eigentümer, weil 
der ganze Grundbesitz verkauft, verschenkt oder vererbt 
wurde, müssen Sie dies nicht anzeigen. In diesen Fällen wird 
das Finanzamt von sich aus tätig. Die Anzeigepflicht entfällt 
aber nur, wenn es sich um 

z einen vollständig steuerpflichtigen Grundbesitz oder 
z Grund und Boden, der mit einem fremden Gebäude 

bebaut ist,
handelt.

z Wer muss die Änderung(en) anzeigen?

z Eigentümerinnen und Eigentümer eines Grundstücks 
z Eigentümerinnen und Eigentümer eines Betriebs der 

Land- und Fortwirtschaft
z bei Grundstücken, die mit einem Erbbaurecht be-

lastet sind, die Erbbauberechtigten
z bei Gebäuden auf fremdem Grund und Boden: 

� für den Grund und Boden: die Eigentümerinnen und 
Eigentümer des Grund und Bodens 

� für die Gebäude: die Eigentümerinnen und Eigentü-
mer des Gebäudes

Gehört der Grundbesitz mehreren Personen, genügt es, 
wenn eine Person die Anzeige abgibt.

z Bis wann muss ich die Änderung(en) beim 
Finanzamt anzeigen?

Die Änderungen eines Kalenderjahres müssen Sie grund-
sätzlich bis zum 31. März des Jahres abgeben, das auf 
das Jahr der Änderung(en) folgt. 
Beispiel: Ein Anbau wird im Februar 2027 fertiggestellt. 
Sie müssen die Änderung bis zum 31. März 2028 beim 
Finanzamt anzeigen.
Sofern Ihnen dies nicht rechtzeitig möglich ist, informie-
ren Sie bitte frühzeitig Ihr Finanzamt und beantragen Sie 
eine Fristverlängerung.

Wo finde ich weitere Informationen?

Hilfen zum Ausfüllen der Grundsteueränderungs-
anzeige und der Grundsteuererklärung sowie 

weitere Informationen finden Sie unter

Impressum

Bayerisches Landesamt für Steuern
Sophienstraße 6
80333 München

Tel: 089 9991-0

Stand: November 2025

z Wie kann ich die Änderung(en) anzeigen?

Sie können die Änderung(en) am Grundstück bzw. am 
Betrieb der Land- und Forstwirtschaft über

z den Vordruck Grundsteueränderungsanzeige 
(BayGrSt 5) oder 

z eine vollständig ausgefüllte Grundsteuer-
erklärung (Vordrucke BayGrSt 1 bis BayGrSt 4)

anzeigen. Die Vordrucke erhalten Sie online unter 
www.grundsteuer.bayern.de oder bei Ihrem Finanzamt. 
Diese können Sie über ELSTER - Ihr Online-Finanzamt 
unter www.elster.de oder auch in Papierform übermit-
teln. Falls es in einem Jahr mehrere Änderungen gab, zei-
gen Sie diese bitte zusammengefasst an. Beim Formular 
Grundsteuererklärung geben Sie bitte den Stand nach 
den Änderungen an.

z Was passiert mit der Änderungsanzeige?

Das Finanzamt prüft, ob und in welcher Höhe sich die 
Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer ändert. 
Anschließend schickt Ihnen das Finanzamt neue Bescheide  
(Bescheid über die Grundsteueräquivalenzbeträge bzw. 
den Grundsteuerwert; Bescheid über den Grundsteuer-
messbetrag) zu. Zudem teilt es der zuständigen Kommune 
automatisch die neue Bemessungsgrundlage mit. 
Die Kommune schickt Ihnen dann einen neuen Grund-
steuerbescheid zu, in dem aufgeführt ist, wie viel 
Grundsteuer Sie künftig zahlen müssen.

www.grundsteuer.bayern.de

Grundsteuer
in Bayern

Anzeige von Änderungen

Bayerisches Landesamt
für Steuern

Wo finde ich weitere Informationen?

Hilfen zum Ausfüllen der Grundsteueränderungs-
anzeige und der Grundsteuererklärung sowie 

weitere Informationen finden Sie unter

Impressum

Bayerisches Landesamt für Steuern
Sophienstraße 6
80333 München

Tel: 089 9991-0

Stand: November 2025

z Wie kann ich die Änderung(en) anzeigen?

Sie können die Änderung(en) am Grundstück bzw. am 
Betrieb der Land- und Forstwirtschaft über

z den Vordruck Grundsteueränderungsanzeige 
(BayGrSt 5) oder 

z eine vollständig ausgefüllte Grundsteuer-
erklärung (Vordrucke BayGrSt 1 bis BayGrSt 4)

anzeigen. Die Vordrucke erhalten Sie online unter 
www.grundsteuer.bayern.de oder bei Ihrem Finanzamt. 
Diese können Sie über ELSTER - Ihr Online-Finanzamt 
unter www.elster.de oder auch in Papierform übermit-
teln. Falls es in einem Jahr mehrere Änderungen gab, zei-
gen Sie diese bitte zusammengefasst an. Beim Formular 
Grundsteuererklärung geben Sie bitte den Stand nach 
den Änderungen an.

z Was passiert mit der Änderungsanzeige?

Das Finanzamt prüft, ob und in welcher Höhe sich die 
Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer ändert. 
Anschließend schickt Ihnen das Finanzamt neue Bescheide  
(Bescheid über die Grundsteueräquivalenzbeträge bzw. 
den Grundsteuerwert; Bescheid über den Grundsteuer-
messbetrag) zu. Zudem teilt es der zuständigen Kommune 
automatisch die neue Bemessungsgrundlage mit. 
Die Kommune schickt Ihnen dann einen neuen Grund-
steuerbescheid zu, in dem aufgeführt ist, wie viel 
Grundsteuer Sie künftig zahlen müssen.

www.grundsteuer.bayern.de

Grundsteuer
in Bayern

Anzeige von Änderungen

Bayerisches Landesamt
für Steuern

Infoveranstaltung
der Fachstelle für Demenz und Pflege Oberbayern

in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen und 
den Seniorenvertretungen der Kommunen

zum Thema

„Ehrenamtlich tätige Einzelperson“

am
22.01.2026, 14:00 Uhr

„Selbstständig tätige Einzelperson“

am

22.01.2026, 16:00 Uhr

bei Menschen ab Pflegegrad 1 mit Unterstützungsbedarf

im

Landratsamt Neuburg, großer Sitzungssaal
Platz der Deutschen Einheit 1, 86633 Neuburg an der Donau

Für ältere und pflegebedürftige Menschen kann die Hilfe aus der Nachbarschaft, durch 
Freunde oder Bekannte, aber auch durch selbstständig tätige Personen eine große 
Entlastung sein.

Was oft nicht bekannt ist:
Die pflegebedürftige Person (ab Pflegegrad 1) kann für die geleistete Unterstützung den 
Entlastungsbetrag (131 € pro Monat) mit der Pflegekasse abrechnen. 

Die Fachstelle für Demenz und Pflege Oberbayern möchte Sie über diese Möglichkeiten 
und deren Voraussetzungen kostenfrei informieren. Eine Anmeldung ist gewünscht –
eine kurzfristige Teilnahme ist möglich.

Bei Fragen steht Ihnen Frau Birgit Bittl vom Sachgebiet Senioren und Betreuung unter der 
Telefonnummer 08431/57-543 gerne zur Verfügung.

Erste Informationen, sowie die Möglichkeit der Registrierung, finden Sie unter: www.einzelperson-bayern.de
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Christbaum-Spende
Ein herzliches Dankeschön gilt auch 
in diesem Jahr wieder der Familie 
Reisner. Danke für die Spende unseres 
wunderschönen Christbaums.

So ein
Theater!
Wieder einmal besuchte uns 
das Theater Knuth und wie 
jedes Jahr, war das ein voller 
Erfolg. Leuchtende Kinderaugen 
verfolgten ganz gespannt die 
Geschichte und es gab jede 
Menge zum Lachen.

Der Nikolaus kommt
Ho, ho, ho – schon von weitem hören wir den Nikolaus als er zu uns in die 
KiTa kommt. Die Krippenkinder staunen, als der Nikolaus sie besucht und die 
Geschenke überreicht. Mindestens genauso gespannt sind auch die KiGa-Kinder 
und lauschen mit großen Ohren, als der Nikolaus zu jedem einzelnen Kind etwas 
sagt. Zum Schluss freuen sich natürlich alle Kinder über ihre Nikolaussocke und 
wir genießen den Nikolaustag bei einem leckeren Lebkuchen.

Projekt Weltraum
Ein ebenso herzliches Dankeschön vonseitens unserer KiTa 
Vergiss-mein-nicht, geht an den Gartenbauverein, vertreten 
durch Claudia Reil. Durch den Verkauf von Palmbuschen hat 
der Gartenbauverein Geld gesammelt und uns mit diesem Geld 
viele tolle Bücher zu unserem KiGa Projekt Weltraum gespendet. 
Auch über tolle Astronautenanzüge haben die Kinder sich riesig 
gefreut.

Tierheim Spendensammlung
Auch in diesem Jahr wollen wir wieder helfen. Hilfe brauchen 
auch ganz viele Tiere, die im Tierheim leben müssen. Deshalb 
haben wir uns in diesem Jahr dazu entschieden, für das Tierheim 
in Neuburg an der Donau Futterspenden zu sammeln. Dabei 
ist eine große Menge an Spenden zusammen gekommen. Wir 
hoffen, dass wir die Vierbeiner damit aufheitern können und 
dass sie bald einen Platz in einem neuen, liebevollen Zuhause 
fi nden. Vielen Dank für die Spenden!

Elternbeirat
Unser neuer Elternbeirat für das KiTa-Jahr 2025/26. 
Vielen Dank für die tatkräftige Unterstützung.

Barbara Uhlig – Verena Leimegger – Eva Bernert – Sylvia Mayr – Carina Roauer – Tanja LeidlBarbara Uhlig – Verena Leimegger – Eva Bernert – Sylvia Mayr – Carina Roauer – Tanja Leidl

 

KiTa Vergiss-mein-nicht 

Unser neuer Elternbeirat für das KiTa-Jahr 2025/26. Vielen Dank für die tatkräftige Unterstützung.  

 
Barbara Uhlig – Verena Leimegger – Eva Bernert – Sylvia Mayr – Carina Roauer – Tanja Leidl 

Neue Kamera
Ein herzliches Dankeschön von seitens unserer KiTa Vergiss-
mein-nicht geht an die Familie Schwertfi rm. Vielen Dank für 
die Spende einer supertollen Fotokamera. Wir freuen uns sehr 
darüber und können nun wieder ganz tolle Fotos machen.

Neue Kamera

Neuburg/Donau 
Brüdergarten 2
Tel. 08431 6486977

Schrobenhausen
Lenbachstraße 7
Tel. 08252 83820

Reichertshofen
Marktstraße 29
Tel. 08453 4364578 

KOSTENFREI & UNVERBINDLICH

HÖRTEST
MACHEN SIE JETZT EINEN



Mitteilungsblatt der Gemeinde Brunnen Ausgabe 06/2025  I  17  

 
   

Liebe Eltern, 
 

hiermit laden wir Sie und Ihr Kind herzlich zum diesjährigen  
Anmeldetag des Kindergartens Sonnenschein ein. 

 
Dieser findet am Montag, den 09. Februar 2026 zwischen 8:30 Uhr und 
13:00 Uhr, im Kindergarten Sonnenschein statt. 
 
Ab September 2026 stehen in unserer Einrichtung 25 Betreuungsplätze für 
Kinder ab drei Jahren zu Verfügung. 
 
Um Wartezeiten zu vermeiden, bitten wir Sie, vorab telefonisch einen 
Termin zu vereinbaren, unter der Telefonnummer 08454/97059. 
 
Für die Anmeldung Ihres Kindes benötigen wir folgende Unterlagen: 

 Gelbes Untersuchungsheft 
 Impfpass 
 Ausgefülltes Anmeldeformular 
 Datenschutzeinwilligung 

 
Besuch der Waldgruppe „Am Fuchsbichl” 
 
Alle Eltern, die sich für die Waldgruppe interessieren, haben am                      
Montag, den 02. Februar 2025 von 12:30 Uhr bis 15:00 Uhr die Möglichkeit, 
diese zu besuchen und sich vor Ort ein Bild zu machen. 
 
Weitere Informationen zu unserer Einrichtung sowie alle benötigten 
Unterlagen finden Sie auf der Homepage www.gemeindebrunnen.de  unter 
Leben und Wohnen→Bildung→Kindergarten Hohenried. 
 
Die Vergabe der Betreuungsplätze erfolgt nach den ab September 2026 
verbindlich geltenden Aufnahmekriterien der Gemeinde Brunnen. 
 
Diese Einladung richtet sich an alle Eltern, deren Kinder unsere Einrichtung 
ab September 2026 besuchen möchten.  
 

Wir freuen uns darauf, Ihr Kind und Sie kennenzulernen! 
Ihr Team des Kindergartens Sonnenschein 
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Eine Woche Natur – Seelenfl ug im Herbst
Projektwoche Waldkindergarten Fuchsbichl

Die Waldgruppe Fuchsbichl bekam im November eine Woche von interessierten 
Kindergartenkindern aus dem Kindergarten Sonnenschein Besuch, um den Tagesablauf 
in der Natur mitzuerleben. Eine große Erfahrung für die interessierten Familien und ihre 
Kinder. Wie ist mein Kind bei dem wechselhaften Schmuddelwetter nur richtig gekleidet? 
Die richtige Kleidung macht den Unterschied; Zwiebelschichten zur Isolation, dann eine 
robuste, wasser- und schmutzabweisende Außenschicht. Natürlich gutes Schuhwerk 
und Handschuhe dürfen nicht fehlen. So nahm der erste aufregende Tag schon seinen 
Lauf. Der Morgenkreis fi ndet am Waldrand auf selbstgebauten Hockern statt, zur 
Begrüßung wird gesungen, es fi nden Gespräche statt und die Planung des neuen Tages 
hat einen hohen Stellenwert. Die mitgebrachte Brotzeit wird an wechselnden Plätzen 
eingenommen. Entdeckungen und Erlebnisse stehen an der Tagesordnung. Fleißig wurde 
für den diesjährigen Adventsmarkt vom Kindergarten Sonnenschein aus verschiedenen 
Naturmaterialien gebastelt. Wie schnell dann doch die Woche verging.

Weihnachten im Kindergarten 
Sonnenschein
Auch in diesem Jahr durften die Kinder im Kindergarten Sonnenschein 
wieder viele wunderschöne Momente erleben: gemeinsame 
Waldtage, St. Martin, einen stimmungsvollen Adventsmarkt über 
den Besuch des Nikolaus bis hin zum fröhlichen Plätzchenbacken. 
Ein besonderes Highlight war der alljährliche Theaterausfl ug nach 
München.

Wir wünschen allen Familien ein frohes Weihnachtsfest, ruhige und 
glückliche Feiertage.

Reparatur-Café Karlshuld

W W

„Reparieren statt Wegwerfen“

Von 16.00 Uhr – 19.00 Uhr

im Europa Bistro (Schule)

Unser Team freut sich auf Euch!

Die nächsten Termine:

11.11.25 09.12.25 14.01.26
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Stockschützen 
Vereinsmeisterschaften
Die Stockbahnen waren Ende Oktober wieder Schauplatz zur 
Ermittlung der neuen Vereinsmeister. Schon während der Woche 
wurden die Disziplinen in der Einzelwertung ausgetragen. 
Bei den Damen erzielte Maria Hermann das beste Ergebnis, 
gefolgt von Tochter Sandra und Petra Müller. Beim Wettbewerb 
der Herren hatten die beiden Abteilungsleiter Holger Reisner 
(Erster) und Herbert Mayr (Dritter) die Nase vorne. Ebenso 
auf dem Treppchen stand Willi Prummer (Zweiter). Beim 
Mannschaftsschießen wurden die Teilnehmer ausgelost und 
da meinte es Fortuna mit Maria und Jakob Hermann sowie 
Holger Reisner und Rainer Winkler gut. Dieses Team setzte sich 
letztlich gegen die Konkurrenz erfolgreich durch und belegte 
mit nur einer Niederlage Platz eins.

Baumpfl anzung
Der Gartenbauverein Brunnen hat mit der 2. Schulklasse an der 
Ingolstädter Straße eine Hopfenbuche gepfl anzt. Es waren 24 
Kinder und die Lehrerin Judith Knörr da. Der GBV hofft, dass der 
Baum wachsen darf.

Kürbisfest
Das Kürbisfest im Bauhof Brunnen war wieder ein voller Erfolg. 
40 Kinder schnitzten mit ihren Eltern fi ligrane Gesichter in 
die Kürbisse. Nach getaner Arbeit gab es noch eine leckere 
Kürbissuppe, die von den Frauen aus der Vorstandschaft des 
Gartenbauvereins gekocht wurde.

DJK Brunnen
Danke an unsere Sponsoren

Der Verein DJK Brunnen bedankt sich recht herzlich bei den 
Firmen Domino´s Pizza Ingolstadt, MG Hochbau GmbH und 
Maschinen Vermietung & Handel Schreyer für die fi nan-
zielle Unterstützung bei den neuen Trainingsanzügen von 
Intersport Dünstl für die Jugend- und Seniorenmannschaft 
des Vereins. 

Außerdem gilt ein besonderer Dank an MG Hochbau GmbH 
für das zusätzliche Sponsoring eines neuen Trikotsatzes der 
1. Mannschaft der DJK-Brunnen.

Des Weiteren bedankt sich die 1. Mannschaft der DJK-
Brunnen bei seinem Vereinswirt Gasthaus Winkler für das 
Sponsoring neuer Sporttaschen. 

© Ingolf Hatz

Ökostrom für die Region.
Zukunftsfähige und bezahlbare Energie aus
kommunaler Hand – jetzt wechseln!

paartal-energie.de

ESB_Anz_Paartal_190x140mm_oB_rz.indd   1ESB_Anz_Paartal_190x140mm_oB_rz.indd   1 11.04.25   15:3311.04.25   15:33
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Tipp des Monats  

vom Pflegestützpunkt Neuburg-Schrobenhausen 

Landespflegegeld: 

Beim Landespflegegeld handelt es sich um eine freiwillige Leistung des Freistaates Bayern. Es kann 

von allen Pflegebedürftigen in Anspruch genommen werden, die ihren Hauptwohnsitz in Bayern 

haben und mindestens den Pflegegrad 2 nachweisen können. Anspruchsberechtigte erhalten dabei 

aktuell einmal jährlich pauschal 1.000 €, einkommensunabhängig und steuerfrei. Ab 2026 gibt es eine 

Änderung, der Betrag wird dann auf 500 € pro Jahr gekürzt. Die Auszahlungsmodalitäten ändern sich 

ab 2026 ebenfalls, weil das Pflegegeldjahr (bisher: 01.10. – 30.09.) an das Kalenderjahr (01.01. – 

31.12.) angepasst wird.  Die genauen Details dazu können Sie bei Ihrem Pflegestützpunkt erfragen.  

Sofern die Anspruchsvoraussetzungen bestehen bleiben, wirkt ein einmal gestellter Antrag auch für 

die folgenden Jahre fort. Der Antrag muss nicht jedes Jahr neu gestellt werden. 

Wenn kein Anspruch mehr besteht, muss die Landespflegegeldstelle unverzüglich informiert werden. 

Antragsformulare für das Landespflegegeld gibt es bei den Landratsämtern, im Zentrum Bayern 

Familie und Soziales, auf der Internetseite des Landesamts für Pflege und im Pflegestützpunkt. Dem 

Antrag beigefügt werden muss eine Kopie des Bescheides der Pflegekasse über den entsprechenden 

Pflegegrad sowie ggfs. eine Kopie der Vollmacht oder des Betreuerausweises, falls der Antrag nicht 

von der anspruchsberechtigten Person gestellt wird.  

 

Wichtig: Das Landespflegegeld muss spätestens bis zum 31.12.2025 beantragt werden, um noch eine 

Auszahlung für das Pflegegeldjahr 2024/2025 zu erhalten.  

Selbst wenn noch nicht alle Unterlagen für die Beantragung vorliegen, kann der Antrag unvollständig 

zur Fristwahrung bis 31.12.2025 gestellt werden. Die fehlenden Unterlagen müssen dann 

schnellstmöglich nachgereicht werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Fragen können Sie sich jederzeit an den Pflegestützpunkt Neuburg-Schrobenhausen wenden. 

Telefon: 08431/57-547 

E-Mail: pflegestuetzpunkt@neuburg-schrobenhausen.de 

Öffnungszeiten Neuburg, Bahnhofstraße 107 

Di, Mi, Fr 09:00 – 12:00 Uhr 

Di, Do 13:00 – 16:00 Uhr 

Schrobenhausen, Georg-Alber-Straße 27 

Mo, Fr 09:00 – 12:00 Uhr 
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Öffentliche Termine

02.02.2026 Montag 16:00 - 18:00 Beratungsangebot zu Fragenam 
Lebensende und Trauer

Caritaszentrum, Bartengasse 6, 
Schrobenhausen

02.02.2026 Montag 18:00 - 19:30 AGUS Selbsthilfegruppe Trauer 
nach Suizid

Caritaszentrum, Bartengasse 6, 
Schrobenhausen

03.02.2026 Dienstag 14:30 - 16:00 Lebens Cafe für Trauerende Bürgerhaus, Beinbergstr. 4, 
Gachenbach

03.02.2026 Dienstag 18:00 - 19:30 AGUS Selbsthilfegruppe Trauer 
nach Suizid

Hospizbüro, Münchener Str. 15, 
Neuburg

05.02.2026 Donnerstag 19:00 - 20:00 offener Abendtreff für 
Trauerende

Caritaszentrum, Bartengasse 6, 
Schrobenhausen

11.02.2026 Mittwoch 15:00 - 17:00 Lebens Cafe für Trauerende Hospizbüro, 
Münchener Str. 15, Neuburg

16.02.2026 Montag 16:00 - 18:00 Beratungsangebot zu Fragenam 
Lebensende und Trauer

Caritaszentrum, Bartengasse 6, 
Schrobenhausen

23.02.2026 Montag 17:00 - 18:00 Heilsame Geschichten mit 
Ulrike Mommendey

Caritaszentrum, Bartengasse 6, 
Schrobenhausen

28.02.2026 Samstag 16:30 - 18:30 Safe vibes- Jugendtreff nach 
VerlustGemeinsam Pizza im 
Pizzaofen backen

Hospizbüro, Münchener Str. 15, 
Neuburg

Impressum
Herausgeber: Gemeinde Brunnen
Redaktion: Thomas Pichler
Layout & Druck: Hupfauf Druck
Aufl age:    710 Stück
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Kontakt
Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG), An der Steige 15, 97209 Veitshöchheim, Telefon +49 931 9801-0
Institut für Bienenkunde und Imkerei, ibi@lwg.bayern.de; Bildnachweis: © LWG Veitshöchheim

Die aus Südostasien stammende Asiatische Hornisse (Vespa velutina nigri­
thorax) breitet sich in Bayern seit 2022 aus. Sie ist ein Schädling mit erheb-
lichem Potenzial zur Schädigung von Honigbienen und anderen Insekten 
sowie von Obst und Weintrauben als Nahrung.

www.beewarned.de

der Asiatischen Hornisse 
mit Foto an: 

• schwarze Grundfärbung, Größe 2,5 bis 3,0 cm

• feine gelbe Binde
am ersten Segment 
und breite orangene 
Streifen am 
Hinterleib

• gelbe Beinenden

• nicht nachtaktiv 

• Nest im Frühjahr an geschützten Stellen, später 
im Jahr meistens freihängend in Baumkronen

FAQ:
• Die Asiatische Hornisse ist 

für den Menschen nicht 
sonderlich gefährlich, 
verteidigt aber ihr Nest!

• Wespenfallen sind verboten! 
Dadurch würden zahlreiche 
andere, auch geschützte, 
Arten getötet werden.

Gesucht: Die Asiatische Hornisse!
(Vespa velutina nigrithorax)

• blassgelber Hinterleib mit schwarzen Streifen, 
Größe 2,5 bis 3,5 cm

• Kopfvorderseite gelb 

• Kopfoberseite rotbraun 

• Brust und Beine rotbraun 

• auch nachts flugaktiv 

• Nest fast immer in Hohlräumen

Geschützt: Die Europäische Hornisse!

, Größe 2,5 bis 3,0 cm

Gesucht: Die Asiatische Hornisse!

•

Geschützt: Die Europäische Hornisse!

Bitte melden Sie 
Sichtungen

Aber am besten verschaffen Sie sich selbst einen Eindruck. Ihr Kind ist selbstverständlich 
auch eingeladen. Am Donnerstag, 26. Februar 2026 um 18:00 Uhr findet unser 
Informationsabend statt. (Pestalozzistr. 2, 86633 Neuburg an der Donau)

Sie erhalten dann mit Vorträgen, Ausstellungen, Schulhausführungen, Unterrichtsbeispielen 
und in Gesprächen mit Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern sowie dem Elternbeirat 
einen Einblick in unsere Schule.

Einschreibung ab dem 23. Februar 2026 

Wir nehmen in die

5. Klasse 6. Klasse 7. Klasse

und in die 10. Klasse (nach der Mittelschule) auf.

Anmeldung online auf www.ws-neuburg.de

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Sekretariat  
+49 8431 6098-400
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Druckerei
Sie suchen eine 

in der Umgebung?

Geschäftsausstattung
Visitenkarten
Geburtstagsbanner
Einladungen 
und vieles mehr

Hupfauf Druck 
Blumenstraße 3 
86529 Schrobenhausen

@hupfauf.druck fb.com/hupfaufdruck

Seit 2021 können Sie einen Teil unserer umfangreichen Produktpalette 
online entdecken und mit wenigen Klicks von zu Hause aus bestellen!


